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Gemeinde Ober-Mörlen 
 
Beantwortung Anfrage CDU-Fraktion 

 
 
Betreff: 
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hochbehälters Mautzenwiesen 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Errichtung der Anlage erfordert auf Grund der Komplexität (Photovoltaikanlage dieser 
Größenordnung und Anforderung - Energieversorgung, möglichst weitgehend autark für 
die Anlagen der kommunalen Wassergewinnung und -bevorratung - sowie erforderlichen 
technischen Detaillösungen wie Einbindung der Notstromversorgung etc.) die 
Fachplanung durch ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik. Hierzu wurden bereits 
entsprechende Vorgespräche geführt, um den Umfang der Leistungen zu ermitteln. 
 
Zur Planung der Anlage auf Grund vorgenannter Komplexität sowie zur Erstellung von 
Vergabeunterlagen zwecks Ausschreibung werden aktuell Angebote von Ingenieurbüros 
für Elektrotechnik (Vergabe freiberuflicher Leistungen gemäß §50 UVgO - 
Unterschwellenvergabeordnung) zur Erbringung der Fachplanerleistungen eingeholt. 
 
Wegen der zu erwartenden Kostenhöhe muss die Ausführung der Anlage gemäß dem 
HVTG (Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz) im Rahmen einer „Beschränkten 
Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb“ ausgeschrieben werden. 
Eine Vergabe der Leistungen an eine entsprechende Fachfirma wird zum aktuellen 
Zeitpunkt für den Spätsommer 2024, die Ausführung dann ab Herbst 2024 zu erwarten 
sein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Keiner 
 
 
gezeichnet: Hochbauverwaltung 
 
Anlage/n): Keine 




